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Einleitung 
 
Mit dem Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz –
BbgSchulG) wird den Landkreisen und kreisfreien Städten die pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgabe übertragen, für ihr Gebiet eine Schulentwicklungsplanung 
aufzustellen und fortzuschreiben. Gemeinden, Ämter und Schulverbände können einen 
Schulentwicklungsplan für die von ihnen getragenen Schulen aufstellen (§ 102 BbgSchulG – 
vgl. Anlage 2). 
 
Nach Auffassung des für Bildung zuständigen Ministeriums handelt es sich bei der 
Schulentwicklungsplanung der Landkreise und kreisfreien Städte nicht um eine 
Maßnahmeplanung, sondern um eine Orientierungsplanung, die für die kreisangehörigen 
Schulträger keine unmittelbare Bindungswirkung entfaltet.  
Eine maßgebliche Ursache dafür ist, dass die Existenz bzw. die Gefährdung von Schulen 
häufig in die Abhängigkeit vom Elternwahlverhalten zu stellen ist. Die Entscheidung, welche 
Schule nicht fortgeführt werden kann, hängt also nicht nur von der 
Schülerzahlenentwicklung, sondern auch in starkem Maße vom Wahlverhalten der Eltern ab.  
Deshalb können in den Schulentwicklungsplänen häufig keine eindeutigen Aussagen 
getroffen werden, sodass eine detaillierte Benennung der zu schließenden Schulen nicht 
möglich ist. 
 
Die Schulentwicklungsplanung soll für einen Zeitraum von 5 Jahren (Planungszeitraum) 
aufgestellt und beschlossen werden. 
 
Die Schulentwicklungsplanung für den Landkreis Havelland wurde erstmals im Jahr 1997 
aufgestellt (Kreistagsbeschluss vom 15.12.1997, Beschlussnummer 501/97) und im Jahr 
2000 bis zum Schuljahr 2005/2006 fortgeschrieben (Kreistagsbeschluss vom 19.06.2000, 
Beschlussnummer 184/00). 
 
Die Schulentwicklungsplanung des Landkreises Havelland wurde nunmehr für weitere 5 
Jahre insbesondere unter Beachtung  

• des Brandenburgischen Schulgesetzes und dazu erlassener Rechtsvorschriften 
• der Kreisentwicklungskonzeption  
• des Anwahlverhaltens der Abgänger der 6. und 10. Klassen beim Übergang auf 

die 7. bzw. 11. Klassen zum Schuljahr 2005/2006 
fortgeschrieben. Nicht zugrunde gelegt wurden Handreichungen oder Rundschreiben zu 
schulrechtlichen Fragen, da diese keine Rechtswirkung entfalten.  
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GRUNDSCHULEN 
 
 
 

im 
 

 
 

Landkreis Havelland 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation an Grundschulen 
 
Frequenzrichtwert:  25 Schüler        Bandbreite:  15 - 28 Schüler 
 
• Überschreitungen der Bandbreite sind nach Anhörung der Schulkonferenz bis zur Höchstgrenze 

von 30 Schülerinnen und Schülern möglich.  
• Die Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 1 unterhalb von 20 Schülerinnen und Schülern 

bedarf der Genehmigung des staatlichen Schulamtes. 
• Die Fortführung von Klassen in den Jahrgangsstufen 2 – 6 unterhalb von 20 Schülerinnen und 

Schülern kann vom staatlichen Schulamt genehmigt werden. Veränderungen sollen nach 
Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 3 und 5 erfolgen.  

• An genehmigten Kleinen Grundschulen ist die Bildung einer Klasse unterhalb des unteren Wertes 
der Bandbreite zulässig, wenn mit dem im Folgejahr aufzunehmenden oder vorhandenen 
Schülerjahrgang eine jahrgangsübergreifende Klasse gebildet wird. 
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Übersicht über die Grundschulen im Landkreis Havelland 
 
 

Schulstandort Anzahl 
GS *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Gemeinde Brieselang 2 681 720 722 729 779 786 790 758 730 

Gemeinde  
Dallgow-Döberitz 1 346 386 448 537 596 632 665 688 676 

Stadt Falkensee 5 2065 2098 2188 2409 2559 2716 2772 2733 2663 

Amt Friesack 2 343 316 295 313 324 284 286 267 266 

Stadt Ketzin 1 269 266 228 251 310 345 375 391 434 

Gemeinde  
Milower Land 2 217 193 198 196 210 219 222 219 210 

Stadt Nauen 2 474 429 443 513 574 628 649 699 730 

Amt Nennhausen 1 182 185 203 224 258 272 278 284 285 

Stadt Premnitz 2 364 294 298 302 323 325 298 290 276 

Stadt Rathenow 4 999 900 910 953 986 1010 992 1023 1028 

Amt Rhinow 2 254 227 222 239 246 260 252 255 245 

Gemeinde 
Schönwalde-Glien 2 427 398 397 457 519 524 543 542 529 

Gemeinde 
Wustermark 1 324 345 356 385 432 475 495 529 513 

GESAMT 27 6945 6757 6908 7508 8116 8476 8617 8678 8585 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   
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Gemeinde Brieselang 
- Robinson-Grundschule Brieselang 
- ZEEBR@ Grundschule Zeestow 
Schulbezirke:  Gemeinde Brieselang  
Schulträger:  Gemeinde Brieselang 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Gemeinde Brieselang in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11  unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 120 139 131 143 140 107 130 104 103 

2.Klasse 104 124 136 128 144 141 108 131 105 

3.Klasse 90 107 123 137 129 146 142 109 131 

4.Klasse 129 99 110 128 138 131 147 143 109 

5.Klasse 122 131 91 102 125 135 127 143 139 

6.Klasse 116 120 131 91 103 126 136 128 143 

Gesamt 681 720 722 729 779 786 790 758 730 

Klassen 32 33 33 33 32 32 32 30 29 

  *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Gemeinde Brieselang nach de r vorliegenden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  
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Gemeinde Dallgow-Döberitz 
- Grundschule „Am Wasserturm“ 
Schulbezirk:  Gemeinde Dallgow-Döberitz 
Schulträger:  Gemeinde Dallgow-Döberitz 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule „Am W asserturm“ in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010  und der vorhandenen Kapazitäten  
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 68 85 95 124 116 102 103 118 94 

2.Klasse 65 68 91 104 126 118 103 104 119 

3.Klasse 60 72 71 94 106 128 119 104 105 

4.Klasse 45 56 79 73 96 108 130 120 105 

5.Klasse 52 48 58 74 75 98 110 131 121 

6.Klasse 56 57 54 68 77 78 100 111 132 

Gesamt 346 386 448 537 596 632 665 688 676 

Klassen 
(25 Schüler) 

17 18 19 22 24 27 29 30 29 

Klassen 
(28-30 

Schüler) 
    23 24 25 25 26 

*Quelle: amtliche Schulstatistik   

  
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Grundschule „Am Wasserturm“ nach der vorlieg enden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  Die erforderlichen räumlichen Kapazitäten können im 
vorhandenen, grundsätzlich für eine Dreizügigkeit ausgelegten Gebäude der Grundschule,  
auch bei voller Auslastung der zulässigen Bandbreite (28) bzw. der zulässigen 
Überschreitung der Bandbreite (30) im Planungszeitraum nicht durchgängig sicher gestellt 
werden. Der Schulträger muss aus diesem Grund zusätzliche r äumliche Kapazitäten 
schaffen . Die Gemeindevertretung Dallgow-Döberitz hat bereits beschlossen, die 
Grundschule „Am Wasserturm“ durch Errichtung eines Filialstandortes zu erweitern. 
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Stadt Falkensee 
- Diesterweg-Grundschule  
- Geschwister-Scholl-Grundschule 
- Lessing-Grundschule 
- Erich-Kästner-Grundschule 
- Europaschule am Gutspark 
Schulbezirke:  Stadt Falkensee              
Schulträger:  Stadt Falkensee 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Stadt Falkensee in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11  unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten  
  

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 380 446 442 486 476 470 443 404 381 

2.Klasse 341 377 432 446 491 480 474 446 406 

3.Klasse 352 330 384 444 451 496 484 476 448 

4.Klasse 310 347 327 396 449 456 499 487 479 

5.Klasse 310 282 327 308 379 431 437 480 467 

6.Klasse 372 316 276 329 313 383 435 440 482 

Gesamt 2065 2098 2188 2409 2559 2716 2772 2733 2663 

Klassen 
(25 Schüler) 

89 93 97 104 105 112 113 113 110 

Klassen 
(28-30 

Schüler) 
    88 93 95 93 91 

      *Quelle: amtliche Schulstatistik  

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Stadt Falkensee nach der vo rliegenden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet. 
Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten sind jedoch zeitweilig nur ausreichend, wenn die 
Klassenbildung unter Auslastung der maximalen Bandbreite (28) bzw. der zulässigen 
Überschreitung der Bandbreite (30) erfolgt.  
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Amt Friesack 
Gemeinde Paulinenaue 
- Grundschule Paulinenaue 
Schulbezirk:  Gemeinden Paulinenaue, Pessin, Retzow, Mühlenberge – OT Wagenitz,  
  Wiesenaue – OT Brädikow 
Schulträger: Gemeinde Paulinenaue 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule Pauli nenaue in den Schuljahren 
2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Bevö lkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  22 27 25 29 30 14 15 17 15 

2.Klasse  21 23 27 23 29 27 16 15 17 

3.Klasse  19 20 19 26 23 26 30 16 15 

4.Klasse  15 18 20 19 26 20 28 30 16 

5.Klasse  33 13 17 16 16 21 20 26 27 

6.Klasse  34 31 12 17 16 14 23 20 26 

Gesamt 144 132 120 130 140 122 132 124 116 

Klassen 8 7 6 6 6 6 6 6 6 
   *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Grundschule Paulinenaue nach der vorliegende n Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  Die Einrichtung der ersten Klassen bedarf ab dem 
Schuljahr 2007/2008 immer der Genehmigung des staatlichen Schulamtes, da die gemäß 
der derzeit gültigen Vorschriften notwendige Anzahl von 20 Schülerinnen und Schüler nicht 
erreicht wird. 
Der Weiterbetrieb der Schule lässt infolge der rückläufigen Schülerzahlen für alle 
Leistungsverpflichteten – Gemeinden des Amtes Friesack, aus denen Schülerinnen und 
Schüler diese Schule besuchen – hohe Kosten je Schüler und Jahr erwarten. 
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Stadt Ketzin 
- Europaschule Ketzin 
Schulbezirk:  Stadt Ketzin 
Schulträger:  Stadt Ketzin 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Europaschule in d en Schuljahren 2002/03 bis 
2010/11 unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszen arios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

  *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  39 54 42 51 71 60 67 71 78 

2.Klasse  33 40 53 38 54 74 62 69 74 

3.Klasse  29 37 40 57 41 57 76 64 72 

4.Klasse  27 29 37 41 60 44 59 78 67 

5.Klasse  69 33 26 37 44 63 46 61 80 

6.Klasse  72 73 30 27 40 47 65 48 63 

Gesamt 269 266 228 251 310 345 375 391 434 

Klassen  14 13 11 11 13 14 16 17 18 
  *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Europaschule Ketzin nach der vorliegenden Pr ognose im Planungszeitraum 
gewährleistet. 
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Gemeinde Milower Land  
- Grundschule Milow  
- Kleine Grundschule Großwudicke 
Schulbezirke:  Gemeinde Milower Land  
Schulträger: Gemeinde Milower Land  
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Gemeinde Milower Land in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 35 33 42 38 41 37 31 31 29 

2.Klasse 25 33 33 38 38 41 37 31 31 

3.Klasse 31 27 35 33 38 38 42 37 31 

4.Klasse 36 29 29 32 33 38 39 42 38 

5.Klasse 34 33 26 28 32 33 39 39 42 

6.Klasse 56 38 33 27 28 32 34 39 39 

Gesamt 217 193 198 196 210 219 222 219 210 

Klassen 10 9 10 10 10 12 13 12 11 

*Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit bzw. 
Modellversuch „Kleine Grundschule“ - ist an den Gru ndschulen der Gemeinde 
Milower Land nach der vorliegenden Prognose im Plan ungszeitraum gewährleistet.  
Der Weiterbetrieb beider Schulen lässt infolge der geringen Schülerzahlen für alle 
Leistungsverpflichteten – Ortsteile der Gemeinde Milower Land, aus denen Schülerinnen 
und Schüler diese Schulen besuchen – hohe Kosten je Schüler und Jahr vermuten. 
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Stadt Nauen 
- Grundschule am Lindenplatz 
- Käthe-Kollwitz-Grundschule  
Schulbezirke:  Stadt Nauen  
Schulträger:  Stadt Nauen    
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Stadt Nauen in den Schuljahren 
2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Bevö lkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 87 83 96 131 124 130 105 128 126 

2.Klasse 69 79 76 95 131 124 130 105 128 

3.Klasse 66 64 79 78 95 131 124 130 105 

4.Klasse 79 63 69 84 78 95 131 124 130 

5.Klasse 75 70 51 69 77 71 88 124 117 

6.Klasse 98 70 72 56 69 77 71 88 124 

Gesamt 474 429 443 513 574 628 649 699 730 

Klassen 
(25 Schüler) 

24 23 23 24 26 28 29 31 33 

Klassen 
(28-30 

Schüler) 
    23 25 25 27 28 

    *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Stadt Nauen nach der vorlie genden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  Die vorhandenen räumlichen Kapazitäten sind 
durchgängig nur ausreichend, wenn die Klassenbildung unter Auslastung der maximalen 
Bandbreite (28) bzw. der zulässigen Überschreitung der Bandbreite (30) erfolgt.  
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Amt  Nennhausen  
- Grundschule „Friedrich de la Motte Fouqué“ 
Schulbezirk: Amt Nennhausen 
Schulträger:  Amt Nennhausen 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule „Frie drich de la Motte Fouqué“ in 
den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksic htigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  36 40 40 49 44 43 38 47 45 

2.Klasse  36 33 44 43 51 46 44 39 48 

3.Klasse  23 36 32 42 45 53 47 46 40 

4.Klasse  20 21 39 33 44 47 54 48 47 

5.Klasse  33 21 20 37 35 46 48 55 49 

6.Klasse  34 34 28 20 39 37 47 49 56 

Gesamt  182 185 203 224 258 272 278 284 285 

Klassen  10 10 10 11 12 12 12 12 12 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Grundschule „Friedrich de la Motte Fouqué“ n ach der vorliegenden Prognose 
im Planungszeitraum gewährleistet.  
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Stadt Premnitz  
- Grundschule Am Dachsberg 
- Grundschule Geschwister Scholl 
Schulbezirke:  Stadt Premnitz   
Schulträger:  Stadt Premnitz 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Stadt Premnitz in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten 
 
  

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  61 49 62 52 71 46 27 37 46 

2.Klasse  53 60 50 60 52 71 46 27 37 

3.Klasse  48 48 59 45 60 51 71 46 27 

4.Klasse  40 47 41 55 45 59 51 70 45 

5.Klasse  52 40 50 40 55 44 59 51 70 

6.Klasse  110 50 36 50 40 54 44 59 51 

Gesamt 364 294 298 302 323 325 298 290 276 

Klassen  18 15 15 15 13 13 12 12 13 

   *Quelle: amtliche Schulstatistik    
 

Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Stadt Premnitz nach der vor liegenden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  
 
Da der Weiterbetrieb beider Schulen infolge der rückläufigen Schülerzahlen hohe Kosten je 
Schüler und Jahr verursachen würde und die Beschulung aller Grundschüler an einem 
Standort möglich ist, hat die Stadtverordnetenversammlung Premnitz beschlossen, die 
Grundschule Geschwister Scholl zum Ende des Schuljahres 2006/2007 aufzulösen. 
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Stadt Rathenow  
- Grundschule „Friedrich Ludwig Jahn“  
- Grundschule „Am Weinberg“ / flexible Eingangsphase 
- Grundschule „Geschwister Scholl“ 
- Grundschule Rathenow-West 
Schulbezirke:  Stadt Rathenow 
Schulträger:   Stadt Rathenow 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Stadt Rathenow in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten     
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  184 176 173 196 193 165 171 196 191 

2.Klasse  141 172 171 175 181 179 151 158 183 

3.Klasse  143 127 167 155 172 179 177 150 156 

4.Klasse  147 140 124 172 152 170 177 176 149 

5.Klasse  156 137 132 122 169 150 168 176 174 

6.Klasse  228 148 143 133 119 167 148 167 175 

Gesamt  999 900 910 953 986 1010 992 1023 1028 

Klassen  50 46 46 46 41 41 40 41 42 

    *Quelle: amtliche Schulstatistik     

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Stadt Rathenow nach der vor liegenden Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet. Da die Kapazität von insgesamt 11 bis 12 Zügen je 
Jahrgang an den 4 Schulstandorten im gesamten Planungszeitraum nicht ausgelastet wird, 
hat die Stadtverordnetenversammlung in der Schulentwicklungsplanung der Stadt Rathenow 
festgelegt, die Grundschule „Geschwister Scholl“ zum Ende des Schuljahres 2006/2007 
aufzulösen. Die Weiterbeschulung der Schülerinnen und Schüler soll an der Grundschule 
„Am Weinberg“ erfolgen. Ein Beschluss zur Auflösung der Grundschule „Geschwister Scholl“ 
wurde bislang nicht herbeigeführt.“ 
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Amt Rhinow 
- Grundschule „Otto Lilienthal“ 
- Kleine Grundschule Hohennauen 
Schulbezirke:  Amt Rhinow 
Schulträger:  Amt Rhinow 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen des Amtes Rhinow in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11  unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios 
der Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vo rhandenen Kapazitäten      
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse  39 37 43 53 38 40 31 32 36 

2.Klasse  35 43 33 42 53 39 41 32 32 

3.Klasse  31 35 44 35 42 54 41 43 32 

4.Klasse  41 34 33 47 35 43 56 43 44 

5.Klasse  44 39 30 31 47 36 45 58 43 

6.Klasse  64 39 39 31 31 48 38 47 58 

Gesamt 254 227 222 239 246 260 252 255 245 

Klassen 15 12 12 13 12 12 12 12 12 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit bzw. 
Modellversuch „Kleine Grundschule“ - ist an den Gru ndschulen des Amtes Rhinow 
nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum gewährleistet.  
Der Weiterbetrieb beider Schulen lässt infolge der geringen Schülerzahlen für alle 
Leistungsverpflichteten – Gemeinden des Amtes Rhinow, aus denen Schülerinnen und 
Schüler diese Schulen besuchen – hohe Kosten je Schüler und Jahr vermuten. 
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Gemeinde Schönwalde-Glien 
- Grundschule Schönwalde 
- Grundschule Perwenitz 
Schulbezirke:  Gemeinde Schönwalde-Glien 
Schulträger:  Gemeinde Schönwalde-Glien 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschulen der Gemeinde Schönwalde-Glien in 
den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksic htigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten        
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 79 77 79 97 101 75 94 74 76 

2.Klasse 73 82 73 87 100 103 77 96 76 

3.Klasse 50 70 79 74 90 102 105 78 97 

4.Klasse 61 49 73 80 77 92 104 106 79 

5.Klasse 72 48 45 71 77 73 88 99 101 

6.Klasse 92 72 48 48 74 79 75 89 100 

Gesamt 427 398 397 457 519 524 543 542 529 

Klassen 21 19 20 21 21 21 21 21 21 

    *Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an den Grundschulen der Gemeinde Schönwalde-Glien n ach der vorliegenden 
Prognose im Planungszeitraum gewährleistet.  
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Gemeinde Wustermark 
- Grundschule Wustermark 
Schulbezirk:  Gemeinde Wustermark  
Schulträger:  Gemeinde Wustermark 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Grundschule Wuste rmark in den Schuljahren 
2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Bevö lkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1.Klasse 40 67 85 84 91 102 71 94 72 

2.Klasse 53 44 66 86 86 92 102 71 95 

3.Klasse 64 57 45 61 88 86 92 103 72 

4.Klasse 47 62 60 50 63 88 87 93 103 

5.Klasse 65 47 53 55 47 59 84 83 88 

6.Klasse 55 68 47 49 57 48 59 85 83 

Gesamt 324 345 356 385 432 475 495 529 513 

Klassen 
(25 Schüler) 

15 15 15 16 20 22 23 24 23 

Klassen 
(25-30 Schüler)     17 18 19 21 20 

    *Quelle: amtliche Schulstatistik    
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Grundschule Wustermark nach der vorliegenden  Prognose im 
Planungszeitraum gewährleistet.  Die erforderlichen räumlichen Kapazitäten können im 
vorhandenen, grundsätzlich für eine Dreizügigkeit ausgelegten Gebäude der Grundschule, 
auch bei voller Auslastung der zulässigen Bandbreite (28) bzw. der zulässigen 
Überschreitung der Bandbreite (30) im Planungszeitraum nicht durchgängig sicher gestellt 
werden. 
Der Schulträger muss, um die tatsächliche Entwicklu ng im und über den 
Planungszeitraum hinaus abzuwarten, ggf. zunächst ü bergangsweise zusätzliche 
räumliche Kapazitäten schaffen.  
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OBERSCHULEN 
 
 

im 
 
 

Landkreis Havelland 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation in Schulen der Sekundarstuf e I 
 
Frequenzrichtwert:  27 Schüler        Bandbreite:  20 - 28 Schüler 
 
• Überschreitungen der Bandbreite sind nach Anhörung der Schulkonferenz bis zur Höchstgrenze 

von 30 Schülerinnen und Schülern möglich.  
• An Oberschulen darf der untere Wert der Bandbreite in einzelnen Klassen unterschritten werden, 

soweit innerhalb einer Jahrgangsstufe im rechnerischen Durchschnitt aller Klassen die Bandbreite 
eingehalten wird. 

• Veränderungen sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 erfolgen.  
• An Oberschulen in Grundzentren dürfen zwei Klassen mit insgesamt mindestens 30 Schülerinnen 

und Schülern eingerichtet und fortgeführt werden, wenn die Oberschule die einzige Schule mit 
einer Sekundarstufe I in dem Gebiet des Grundzentrums ist. 



 18  

Übersicht über die Oberschulen im Landkreis Havella nd 
 

Schulstandort Anzahl 
OS *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Gemeinde Brieselang 1 346 311 343 215 187 175 175 182 203 

Stadt Falkensee 2 773 776 693 651 593 547 575 632 691 

Amt Friesack 1 438 382 336 291 307 240 222 245 265 

Stadt Ketzin 1 311 319 354 301 225 198 174 181 205 

Stadt Nauen 1 474 464 387 349 299 186 150 167 209 

Stadt Premnitz 1 328 382 345 270 209 142 108 108 151 

Stadt Rathenow 1 414 418 351 345 283 222 223 251 288 
Gemeinde 

Schönwalde-Glien 1 230 238 175 121 60 31 53 76 90 
Gemeinde 

Wustermark 1 189 131 133 165 178 232 236 216 216 

GESAMT 10 3503 3421 3117 2708 2341 1973 1916 2058 2318 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    
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Gemeinde Brieselang 
- Oberschule Brieselang  
Schulträger: Gemeinde Brieselang 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule Briese lang in den Schuljahren 2002/03 
bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahlverhalte ns der Abgänger der 6. Klassen 
der Grundschulen der Gemeinden Brieselang und Wuste rmark und der  Stadt Nauen 
zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 71 58 47 47 33 41 54 54 54 

8.Klasse 82 68 56 54 47 33 41 54 54 

9.Klasse 109 78 60 53 54 47 33 41 54 

10.Klasse  84 107 80 61 53 54 47 33 41 

Gesamt 346 311 243 215 187 175 175 182 203 

Klassen 16 14 12 10 8 8 8 8 8 

      *Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule Brieselang nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum 
bei gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger de r 6. Klassen gewährleistet.  Nach 
der vorliegenden Prognose könnte die Bildung von 7. Klassen im Schuljahr 2006/07 von der 
Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Eröffnung unterfrequentierter Klassen - 
weniger als 20 Schüler je Klasse - gemäß der jeweils gültigen Verwaltungsvorschrift 
Unterrichtsorganisation abhängig sein. 
 
 

Oberschule Gemeinde Brieselang

346
311

243 215 187 175 175 182 203

0

100

200

300

400

*02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Schuljahr

S
ch

ül
er

za
hl

 
 
 

 
 



 20  

Stadt Falkensee 
- Erich-Weinert-Oberschule  
- Friedrich-Engels-Oberschule 
Schulträger:  Stadt Falkensee 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschulen der S tadt Falkensee in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Stadt Falkensee und der Gemeinden 
Brieselang, Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz z um Schuljahr 2005/06 sowie 
unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios de r Kreisentwicklungskonzeption 
bis 2010 und der vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 189 180 122 132 130 137 176 189 189 

8.Klasse 212 189 183 148 132 130 137 176 189 

9.Klasse 205 213 194 183 148 132 130 137 176 

10.Klasse  167 194 194 188 183 148 132 130 137 

Gesamt 773 776 693 651 593 547 575 632 691 

Klassen 30 30 28 25 23 21 22 24 26 

   *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an den Oberschulen der Stadt Falkensee nach der vor liegenden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
gewährleistet. 
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Amt Friesack 
- Kooperationsschule Friesack 
  Oberschule, Grundschulteil mit flexibler Eingangsphase und Förderklassen 
Schulträger: Landkreis Havelland 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Kooperationsschul e Friesack in den Schuljahren 
2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahl verhaltens der Abgänger der 6. 
Klassen der Grundschulen der Ämter Friesack und Rhi now und der Stadt Nauen zum 
Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Grundschulteil           

1.Klasse 38 36 35 42 39 28 41 34 40 
2.Klasse 36 37 31 21 29 26 16 28 21 
3.Klasse 15 33 35 34 20 28 25 15 28 
4.Klasse 33 16 32 35 33 19 27 25 14 
5.Klasse 34 25 19 32 32 30 16 25 23 
6.Klasse 43 37 23 19 31 31 29 16 24 
Gesamt 199 184 175 183 184 162 154 143 150 
Klassen 14 12 12 12 10 9 8 8 8 

Oberschule          
7.Klasse 95 72 57 52 47 59 67 74 67 
8.Klasse 116 99 76 56 51 46 59 67 74 
9.Klasse 113 105 93 89 84 51 46 58 66 

10.Klasse 114 106 110 94 125 84 50 46 58 
Gesamt 438 382 336 291 307 240 222 245 265 
Klassen 22 22 19 17 12 9 9 10 11 

Förderklassen           
Kl. 1 - 6 27 21 23 18 22 19 19 18 18 

Kl. 7 - 10 30 45 40 41 40 31 29 32 34 
Gesamt 57 66 63 59 62 50 48 50 52 

Gesamt Koop. 694 632 574 533 553 452 424 438 467 
   *Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Kooperationsschule Friesack nach der vorlieg enden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
gewährleistet. Auch für den Grundschulteil der Koop erationsschule Friesack ist nach 
der vorliegenden Prognose der geordnete Schulbetrie b gemäß § 103 BbgSchulG - 
mindestens Einzügigkeit - im Planungszeitraum gewäh rleistet.  
Die angegliederten Förderklassen werden in der Primarstufe und in der Sekundarstufe I 
jahrgangsübergreifend unterrichtet. 
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Stadt Ketzin 
- Oberschule „Theodor Fontane“ 
Schulträger: Stadt Ketzin 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule „Theod or Fontane“ in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Städte  Ketzin und Nauen und der 
Gemeinde Wustermark sowie unter Berücksichtigung de s Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 75 74 67 47 31 42 50 54 54 

8.Klasse 78 84 79 75 48 32 43 51 55 

9.Klasse 81 84 110 69 76 48 32 43 52 

10.Klasse  77 77 98 110 70 76 49 33 44 

Gesamt 311 319 354 301 225 198 174 181 205 

Klassen 12 12 14 12 10 9 8 8 8 
   *Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG  -  mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule „Theodor Fontane“ nach der vorlie genden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
gewährleistet.  Nach der vorliegenden Prognose könnte die Bildung von 7. Klassen im 
Schuljahr 2006/07 von der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die Eröffnung 
unterfrequentierter Klassen - weniger als 20 Schüler je Klasse - gemäß der jeweils gültigen 
Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation abhängig sein. 
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Stadt Nauen 
- Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule  
Schulträger: Stadt Nauen 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Dr. Georg Graf vo n Arco-Oberschule in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Stadt Nauen und der Gemeinden 
Brieselang und Schönwalde-Glien sowie unter Berücks ichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 93 131 58 47 26 34 43 64 68 

8.Klasse 98 94 127 70 47 26 34 43 64 

9.Klasse 138 102 100 130 79 47 26 34 43 

10.Klasse  145 137 102 102 147 79 47 26 34 

Gesamt 474 464 387 349 299 186 150 167 209 

Klassen 20 19 16 14 12 9 8 9 10 

   *Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule nach der vorliegenden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
gewährleistet.  Nach der vorliegenden Prognose könnte die Bildung von 7. Klassen in den 
Schuljahren 2006/07 und 2007/08 von der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für die 
Eröffnung unterfrequentierter Klassen - weniger als 20 Schülerinnen und Schüler je Klasse - 
gemäß der jeweils gültigen Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation abhängig sein. 
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Stadt Premnitz 
- Oberschule Premnitz  
Schulträger: Stadt Premnitz 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule Premni tz in den Schuljahren 2002/03 
bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahlverhalte ns der Abgänger der 6. Klassen 
der Grundschulen der Stadt Premnitz und der Gemeind e Milower Land zum Schuljahr 
2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerun gsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 91 86 80 27 21 17 43 27 64 

8.Klasse 73 95 91 77 27 21 17 43 27 

9.Klasse 79 98 88 84 77 27 21 17 43 

10.Klasse  85 103 86 82 84 77 27 21 17 

Gesamt 328 382 345 270 209 142 108 108 151 

Klassen 15 19 16 13 9 7 6 6 7 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule Premnitz nach der vorliegenden Pr ognose im Planungszeitraum 
bei gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger de r 6. Klassen nicht gewährleistet.  
Ein Weiterbetrieb setzt voraus, dass über einen längeren Zeitraum eine 
Ausnahmegenehmigung für die Eröffnung unterfrequentierter Klassen gemäß der jeweils 
gültigen Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation erteilt wird.  
Mit Blick auf die Entwicklung der Schülerzahlen im Grundschulbereich im Planungszeitraum 
im gesamten äußeren Entwicklungsraum und die hier nach Auflösung der Oberschule 
Nennhausen und der Gesamtschule Rhinow noch verfügbaren Kapazitäten im Bereich der 
weiterführenden allgemeinbildenden Schulen sollte der Schulstandort Oberschule Premnitz 
erhalten werden.  
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Stadt Rathenow 
- Oberschule Rathenow 
Schulträger: Stadt Rathenow 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule Rathen ow in den Schuljahren 2002/03 
bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahlverhalte ns der Abgänger der 6. Klassen 
der Grundschulen der Städte Rathenow und Rhinow und  der Gemeinden Nennhausen 
und Milower Land zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 111 86 49 48 44 50 81 76 81 

8.Klasse 108 112 87 50 48 44 50 81 76 

9.Klasse 112 110 110 85 80 48 44 50 81 

10.Klasse  83 110 105 162 111 80 48 44 50 

Gesamt 414 418 351 345 283 222 223 251 288 

Klassen 15 15 13 15 11 9 9 10 11 
   *Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule Rathenow nach der vorliegenden Pr ognose im Planungszeitraum 
bei gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger de r 6. Klassen gewährleistet. 
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Gemeinde Schönwalde-Glien 
- Oberschule Schönwalde 
Schulträger: Gemeinde Schönwalde-Glien 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule Schönw alde in den Schuljahren 
2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahl verhaltens der Abgänger der 6. 
Klassen der Grundschulen der Gemeinde Schönwalde un d der Stadt Falkensee zum 
Schuljahr  2005/06 sowie unter Berücksichtigung des  Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 75 52 0 0 13 18 22 23 27 

8.Klasse 51 78 56 0 0 13 18 22 23 

9.Klasse 60 47 73 47 0 0 13 18 22 

10.Klasse  44 61 46 74 47 0 0 13 18 

Gesamt 230 238 175 121 60 31 53 76 90 

Klassen 10 10 7 5 3 2 3 4 4 

*Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule Schönwalde nach der vorliegenden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
nicht gewährleistet und der Schulträger hat über di e Auflösung der Schule zu 
entscheiden . Eine Beschulung der Schülerinnen und Schüler ist an der Gesamtschule und 
an den Oberschulen der Stadt Falkensee sowie an der Oberschule der Stadt Nauen 
möglich. 
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Gemeinde Wustermark 
- Oberschule Elstal  
Schulträger: Gemeinde Wustermark 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Oberschule Elstal  in den Schuljahren 2002/03 bis 
2010/11 unter Berücksichtigung des Wahlverhaltens d er Abgänger der 6. Klassen der 
Grundschulen der Gemeinden Wustermark, Brieselang u nd Dallgow-Döberitz und der 
Städte Falkensee und Nauen zum Schuljahr 2005/06 so wie unter Berücksichtigung 
des Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonz eption bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 46 0 49 74 54 54 54 54 54 

8.Klasse 52 40 0 50 74 54 54 54 54 

9.Klasse 41 48 34 0 50 74 54 54 54 

10.Klasse  50 43 50 41 0 50 74 54 54 

Gesamt 189 131 133 165 178 232 236 216 216 

Klassen 8 6 6 7 7 9 9 8 8 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
an der Oberschule Elstal nach der vorliegenden Prog nose im Planungszeitraum bei 
gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger der 6.  Klassen  gewährleistet. 
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GESAMTSCHULEN 
 
 

im 
 
 

Landkreis Havelland 

 
 

 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation in Schulen der Sekundarstuf e I und in der gymnasialen 
Oberstufe 
 
Sekundarstufe I 
Frequenzrichtwert:  27 Schüler        Bandbreite:  20 - 28 Schüler 
 
• Überschreitungen der Bandbreite sind nach Anhörung der Schulkonferenz bis zur Höchstgrenze 

von 30 Schülerinnen und Schülern möglich.  
• Die Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 7 an zweizügigen Gymnasien unterhalb des 

Frequenzrichtwertes bedarf der Genehmigung des staatlichen Schulamtes. Dabei ist 
insbesondere zu prüfen, ob der Erhalt der gymnasialen Oberstufe mittelfristig gesichert ist. 

• Veränderungen sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 erfolgen.  

 
Gymnasiale Oberstufe 
Mindestschülerzahl (Anmeldung) am letzten Schultag vor den Sommerferien: 60 Schüler 
und  Mindestschülerzahl (Anmeldung) in der Vorbereitung swoche:   50 Schüler 
 
• Voraussetzung ist das Vorhandensein der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

bei allen angemeldeten Schülern. 
• Abweichend von der Mindestschülerzahl kann eine Schule auch dann eine Jahrgangsstufe 11 

einrichten, wenn sie gemeinsam mit einer anderen Schule mit gymnasialer Oberstufe in der 
Jahrgangsstufe 11 eine Schülerzahl von mindestens 75 erreicht und ein koordiniertes Kursangebot 
vorliegt, das den Schülerinnen und Schülern beider Schulen offen steht und in der 
Qualifikationsphase fortgeführt werden kann. Jede der an der Kooperation beteiligten gymnasialen 
Oberstufen muss am 1. August mindestens 25 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11 
haben. Die Genehmigung der Kooperation erfolgt durch das staatliche Schulamt. 
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Übersicht über die Gesamtschulen im Landkreis Havel land 
 
 

Schulstandort Anzahl 
GE *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Stadt Falkensee 1 721 689 704 693 659 610 583 590 656 
Stadt Rathenow 1 976 874 712 539 581 594 595 558 529 

GESAMT 2 1697 1563 1416 1232 1240 1204 1178 1148 1185 
    *Quelle: amtliche Schulstatistik   
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Stadt Falkensee 
- Gesamtschule „Immanuel Kant“ 
Schulträger:  Stadt Falkensee 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Gesamtschule „Imm anuel Kant“ in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Stadt Falkensee und der Gemeinden 
Brieselang, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz und der Abgänger der 10. Klassen 
zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
  

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 154 108 120 78 71 77 97 139 161 

8.Klasse 138 151 110 123 78 71 77 97 139 

9.Klasse 139 132 144 108 123 78 71 77 97 

10.Klasse 128 136 131 158 108 123 78 71 77 

SEK I 559 527 505 467 380 349 323 384 474 
Klassen 21 20 20 19 15 14 13 15 18 

Jahrgang 11  60 60 96 83 106 72 82 52 48 
Jahrgang 12  60 46 57 90 83 106 72 82 52 
Jahrgang 13  42 56 46 53 90 83 106 72 82 

SEK II 162 162 199 226 279 261 260 206 182 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG  -  mindestens Zweizügigkeit - ist 
in der Sekundarstufe I der Gesamtschule „Immanuel K ant“ Falkensee nach der 
vorliegenden Prognose im Planungszeitraum bei gleic h bleibendem Wahlverhalten 
der Abgänger der 6. Klassen gewährleistet. 
Für die Sekundarstufe II ist der geordnete Schulbet rieb gemäß § 103 BbgSchulG - 
mindestens 60 Schülerinnen und Schüler - bis in das  Jahr 2008/09 gewährleistet.  
Sollten nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum keine 11. Klassen gebildet 
werden können, müssen die entsprechenden Schülerinnen und Schüler ihr Wahlverhalten 
auf andere gymnasiale Oberstufen z. B. der Gymnasien ausrichten. Unberührt davon bleibt 
die Möglichkeit, dass die Gesamtschule entsprechend den Regelungen der 
Verwaltungsvorschriften in Kooperation mit dem Gymnasium Falkensee die gymnasiale 
Oberstufe eröffnet.  
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Stadt Rathenow 
- Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“  
Schulträger:  Stadt Rathenow 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Gesamtschule „Bru no H. Bürgel“ in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Städte  Rathenow, Premnitz; der Ämter 
Rhinow, Nennhausen, der Gemeinde Milower Land und d er Abgänger der 10. Klassen 
zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
7.Klasse 211 105 78 98 100 94 108 108 108 
8.Klasse 204 214 106 82 98 100 94 108 108 
9.Klasse 221 201 183 96 82 98 100 94 108 

10.Klasse 176 200 183 99 96 82 98 100 94 
SEK I 812 720 550 375 376 374 400 410 418 

Klassen 33 29 24 16 15 15 16 16 15 

Jahrgang 11 83 56 59 74 82 64 48 36 27 
Jahrgang 12 42 62 49 49 74 82 64 48 36 
Jahrgang 13 39 36 54 41 49 74 82 64 48 

SEK II 164 154 162 164 205 220 195 148 111 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
für die Sekundarstufe I der Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“ nach der vorliegenden 
Prognose im Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger 
der 6. Klassen  gewährleistet. 
Für die Sekundarstufe II ist der geordnete Schulbet rieb gemäß § 103 BbgSchulG - 
mindestens 60 Schülerinnen und Schüler - bis in das  Jahr 2007/08 gesichert.  Sollten 
nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum keine 11. Klassen gebildet werden 
können, müssen die entsprechenden Schülerinnen und Schüler ihr Wahlverhalten auf 
andere gymnasiale Oberstufen z. B. der Gymnasien ausrichten. Unberührt davon bleibt die 
Möglichkeit, dass die Gesamtschule entsprechend den Regelungen der 
Verwaltungsvorschriften in Kooperation mit dem Gymnasium Rathenow die gymnasiale 
Oberstufe eröffnet.  
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GYMNASIEN 
 
 

im 
 
 

Landkreis Havelland 
 
 

 

 
 
 
 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation in Schulen der Sekundarstuf e I und in der gymnasialen 
Oberstufe 
 
Sekundarstufe I 
Frequenzrichtwert:  27 Schüler        Bandbreite:  20 - 28 Schüler 
 
• Überschreitungen der Bandbreite sind nach Anhörung der Schulkonferenz bis zur Höchstgrenze 

von 30 Schülerinnen und Schülern möglich.  
• Die Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 7 an zweizügigen Gymnasien unterhalb des 

Frequenzrichtwertes bedarf der Genehmigung des staatlichen Schulamtes. Dabei ist 
insbesondere zu prüfen, ob der Erhalt der gymnasialen Oberstufe mittelfristig gesichert ist. 

• Veränderungen sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 9 bzw. 10 erfolgen.  

 
Gymnasiale Oberstufe 
Mindestschülerzahl (Anmeldung) am letzten Schultag vor den Sommerferien: 60 Schüler 
und  Mindestschülerzahl (Anmeldung) in der Vorbereitung swoche:   50 Schüler 
 
• Voraussetzung ist das Vorhandensein der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 

bei allen angemeldeten Schülern 
• Abweichend von der Mindestschülerzahl kann eine Schule auch dann eine Jahrgangsstufe 11 

einrichten, wenn sie gemeinsam mit einer anderen Schule mit gymnasialer Oberstufe in der 
Jahrgangsstufe 11 eine Schülerzahl von mindestens 75 erreicht und ein koordiniertes Kursangebot 
vorliegt, das den Schülerinnen und Schülern beider Schulen offen steht und in der 
Qualifikationsphase fortgeführt werden kann. Jede der an der Kooperation beteiligten gymnasialen 
Oberstufen muss am 1. August mindestens 25 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11 
haben. Die Genehmigung der Kooperation erfolgt durch das staatliche Schulamt. 
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Übersicht über die Gymnasien im Landkreis Havelland  
 
 

 

Schulstandort Anzahl 
Gym *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Gemeinde Dallgow-
Döberitz 1 56 120 174 259 345 427 509 530 551 

Stadt Falkensee 1 970 966 982 950 939 890 861 834 805 

Stadt Nauen 1 663 632 601 622 624 623 615 596 592 

Stadt Premnitz 1 582 591 499 391 304 221 147 72 0 

Stadt Rathenow 2 1175 1102 1068 992 975 915 851 764 752 

GESAMT 6 3446 3411 3324 3214 3187 3076 2983 2796 2700 

*Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
 

 
 

Gymnasien im Landkreis Havelland

3446 3411 3324 3214 3187 3076 2983 2796 2700

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

*02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Schuljahr

A
nz

ah
l S

ch
ü

le
r

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 34  

Gemeinde Dallgow-Döberitz 
- Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 
Schulträger:  Landkreis Havelland 
 
Entwicklung der Schülerzahlen des Marie-Curie-Gymna siums Dallgow-Döberitz in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der  
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Stadt Falkensee und der Gemeinden 
Dallgow-Döberitz, Wustermark, Brieselang, Schönwald e-Glien und der Abgänger der 
10. Klassen zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berüc ksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 

 
 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 56 61 56 86 81 81 81 81 81 

8.Klasse 0 59 60 59 86 81 81 81 81 

9.Klasse 0 0 58 59 59 86 81 81 81 

10.Klasse 0 0 0 55 59 59 86 81 81 

SEK I 56 120 174 259 285 307 329 324 324 

Klassen 2 4 6 9 10 11 12 12 12 
          Jahrgang 11 0 0 0 0 60 60 60 86 81 

Jahrgang 12 0 0 0 0 0 60 60 60 86 

Jahrgang 13 0 0 0 0 0 0 60 60 60 

SEK II 0 0 0 0 60 120 180 206 227 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
am Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz nach der vorliegenden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
für die Sekundarstufen I und II gewährleistet. 
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Stadt Falkensee 
- Lise-Meitner-Gymnasium 
Schulträger:  Stadt Falkensee 
 
Entwicklung der Schülerzahlen des Lise-Meitner-Gymn asiums Falkensee in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der  
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Stadt Falkensee und der Gemeinden 
Brieselang, Schönwalde-Glien, Dallgow-Döberitz und der Abgänger der 10. Klassen 
zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
5.Klasse 28 27 28 28 28 28 28 28 28 
6.Klasse 27 27 28 28 28 28 28 28 28 
5.-6. Kl. 55 54 56 56 56 56 56 56 56 

          7.Klasse 116 143 140 109 109 109 109 109 109 
8.Klasse 145 116 115 114 82 82 82 82 82 
9.Klasse 173 145 139 139 141 109 109 109 109 

10.Klasse 137 167 146 137 139 141 109 109 109 
SEK I 571 571 540 499 471 441 409 409 409 

Klassen 20 20 19 20 17 16 15 15 15 
          Jahrgang 11 115 122 167 131 130 132 134 103 103 

Jahrgang 12 116 102 120 151 131 130 132 134 103 
Jahrgang 13 113 117 99 113 151 131 130 132 134 

SEK II 344 341 386 395 412 393 396 369 340 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
am Lise-Meitner-Gymnasium nach der vorliegenden Pro gnose im Planungszeitraum 
bei gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger de r 6. Klassen für die 
Sekundarstufen I und II gewährleistet. 
Der Fortbestand der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist in Abhängigkeit von den gesetzlichen 
Regelungen sowie bei gleich bleibendem Anwahlverhalten der Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen der Grundschulen der Stadt Falkensee sowie der Gemeinden Brieselang, 
Schönwalde-Glien und Dallgow-Döberitz ebenso gewährleistet. 
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Stadt Nauen 
- Goethe-Gymnasium 
Schulträger:  Stadt Nauen 
 
Entwicklung der Schülerzahlen des Goethe-Gymnasiums  in den Schuljahren 2002/03 
bis 2010/11 unter Berücksichtigung des Wahlverhalte ns der  Abgänger der 6. Klassen 
der Grundschulen der Städte Nauen, Ketzin, des Amte s Friesack und der Gemeinden 
Wustermark, Brieselang, Schönwalde-Glien und der Ab gänger der 10. Klassen zum 
Schuljahr 2005/06 sowie unter Berücksichtigung des Bevölkerungsszenarios der 
Kreisentwicklungskonzeption bis 2010 und der vorhan denen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
5.Klasse 25 26 26 26 28 28 28 28 28 
6.Klasse 28 26 26 26 28 28 28 28 28 
5.-6. Kl. 53 52 52 52 56 56 56 56 56 

          7.Klasse 84 82 81 80 72 82 82 82 82 
8.Klasse 87 84 58 56 54 46 54 54 54 
9.Klasse 87 84 106 86 82 80 74 82 82 

10.Klasse 82 87 81 101 86 82 80 74 82 
SEK I 340 337 326 323 294 290 290 292 300 

Klassen 12 12 12 12 11 11 11 11 11 
          Jahrgang 11 74 74 84 90 101 86 82 80 74 

Jahrgang 12 106 64 73 83 90 101 86 82 80 
Jahrgang 13 90 105 66 74 83 90 101 86 82 

SEK II 270 243 223 247 274 277 269 248 236 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
am Goethe-Gymnasium nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum bei 
gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger der 6.  Klassen für die Sekundarstufen 
I und II  gewährleistet. 
Der Fortbestand der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist in Abhängigkeit von den gesetzlichen 
Regelungen sowie bei gleich bleibendem Anwahlverhalten der Schülerinnen und Schüler 
der 4. Klassen der Grundschulen der Städte Nauen und Ketzin, des Amtes Friesack sowie 
der Gemeinden Wustermark, Brieselang und Schönwalde-Glien ebenso gewährleistet. 
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Stadt Premnitz 
- Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
Schulträger:  Stadt Premnitz 
 
Entwicklung der Schülerzahlen des Alexander-von-Hum boldt-Gymnasiums Premnitz 
in den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11  
 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

7.Klasse 84 82 0 0 0 0 0 0 0 

8.Klasse 83 83 83 0 0 0 0 0 0 

9.Klasse 84 83 79 72 0 0 0 0 0 

10.Klasse 82 84 83 75 72 0 0 0 0 

SEK I 333 332 245 147 72 0 0 0 0 

Klassen 12 12 9 6 3 0 0 0 0 
          Jahrgang 11 82 89 86 74 75 72 0 0 0 

Jahrgang 12 89 79 89 83 74 75 72 0 0 

Jahrgang 13 78 91 79 87 83 74 75 72 0 

SEK II 249 259 254 244 232 221 147 72 0 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Das Alexander-von-Humboldt-Gymnasium ist im Planung szeitraum gemäß § 105 
BbgSchulG durch den Schulträger aufzulösen.  
Bereits in den Schuljahren 2004/05 und 2005/06 wurden keine 7. Klassen mehr gebildet. Die 
Schülerinnen und Schüler haben sich seit diesem Zeitpunkt an einem Gymnasium in 
Rathenow beworben. Es gilt, die bestehenden Klassen am Schulstandort auslaufen zu 
lassen. Für zukünftige Bewerber besteht ebenso die Möglichkeit der Beschulung am 
Gymnasium der Stadt Rathenow.  
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Stadt Rathenow 
- Gymnasium „Friedrich Ludwig Jahn“ 
- Gymnasium „J. H. A. Duncker“ 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Gymnasien der Sta dt Rathenow in den 
Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtig ung des Wahlverhaltens der 
Abgänger der 6. Klassen der Grundschulen der Städte  Rathenow und Premnitz, der 
Ämter Rhinow und Nennhausen, der Gemeinde Milower L and und der Abgänger der 
10. Klassen zum Schuljahr 2005/06 sowie unter Berüc ksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
5.Klasse 18 15 25 0 28 28 28 28 28 
6.Klasse 25 15 15 24 0 28 28 28 28 
5.-6.Kl. 43 30 40 24 28 56 56 56 56 

          7.Klasse 165 131 97 96 105 81 109 109 109 
8.Klasse 165 164 106 87 81 81 81 81 81 
9.Klasse 183 166 194 121 102 105 81 109 109 

10.Klasse 155 176 159 196 121 102 105 81 109 
SEK I 668 637 556 500 409 369 376 380 408 

Klassen 27 26 23 20 15 14 14 14 15 
          Jahrgang 11 161 139 188 173 196 121 102 105 81 

Jahrgang 12 150 151 135 169 173 196 121 102 105 
Jahrgang 13 153 145 149 126 169 173 196 121 102 

SEK II 464 435 472 468 538 490 419 328 288 
*Quelle: amtliche Schulstatistik    

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist 
für ein Gymnasium in der Stadt Rathenow nach der vo rliegenden Prognose im 
Planungszeitraum bei gleich bleibendem Wahlverhalte n der Abgänger der 6. Klassen 
in den Sekundarstufen I und II  gewährleistet.  Der Beschluss des Schulträgers zur Fusion 
der beiden Gymnasien am Standort des Gymnasiums „Friedrich Ludwig Jahn“ zum 
Schuljahr 2007/08 liegt bereits vor. 
Der Fortbestand der Jahrgangsstufen 5 und 6 ist in Abhängigkeit von den gesetzlichen 
Regelungen sowie bei erhöhtem Anwahlverhalten der Schülerinnen und Schüler der 4. 
Klassen der Grundschulen der Städte Rathenow und Premnitz, sowie der Ämter Rhinow und 
Nennhausen und der Gemeinde Milower Land ebenso gewährleistet. 
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ALLGEMEINE 
FÖRDERSCHULEN 

 
 
 

im 
 
 

Landkreis Havelland 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation in Förderschulen, Förderkla ssen und im gemeinsamen 
Unterricht 
 
Frequenzrichtwert:  11 Schüler        Bandbreite:  8 - 14 Schüler 
 
• Die Schule kann entscheiden, die Klassenhöchstfrequenz in Schulen oder Klassen in pädagogisch 

begründeten Fällen um bis zu drei Schülerinnen und Schüler zu überschreiten.  
• In Förderschulen und Förderklassen, in denen die Mindestfrequenz in zwei aufeinander folgenden 

Jahrgangsstufen oder Lernstufen unterschritten wird, kann das staatliche Schulamt auf Antrag der 
Schulleitung die Bildung jahrgangsstufenübergreifender Klassen zulassen. 
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Übersicht über die Allgemeinen Förderschulen im Landkreis 
Havelland 

 
 

Schulstandort Anzahl 
AFS *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Stadt Falkensee 1 140 148 141 136 130 128 124 122 124 
Amt Friesack 1 57 66 63 59 62 50 48 50 52 
Stadt Nauen 1 152 152 146 133 114 108 107 108 114 

Stadt Rathenow 1 262 249 244 210 190 182 175 172 174 
GESAMT 4 611 615 594 538 496 468 455 452 464 

*Quelle: amtliche Schulstatistik   
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Stadt Falkensee 
- Allgemeine Förderschule „Am Akazienhof“ Falkensee  
Schulträger:  Landkreis Havelland   
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Allgemeinen Förde rschule „Am Akazienhof“ 
Falkensee in den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 un ter Berücksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1. Klasse 6 5 1 4 4 4 4 3 3 

2. Klasse 5 7 8 3 6 6 6 6 5 

3. Klasse 4 9 10 9 6 9 9 9 9 

4. Klasse 10 9 11 14 13 9 12 12 12 

5. Klasse 12 17 9 7 15 14 10 13 13 

6. Klasse 17 14 16 12 8 16 15 12 15 

7. Klasse 28 18 19 19 15 11 19 18 15 

8. Klasse 25 28 21 24 22 18 14 22 21 

9. Klasse 17 25 23 20 22 20 16 12 20 

10. Klasse  16 16 23 24 19 21 19 15 11 

Gesamt 140 148 141 136 130 128 124 122 124 

Klassen 16 16 14 15 12 12 11 11 11 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Allgemeinen Förderschule „Am Akazienhof“ Fal kensee nach der vorliegenden 
Prognose im Planungszeitraum gewährleistet.  Voraussetzung ist die Bildung von 
jahrgangsstufenübergreifenden Klassen entsprechend der jeweils gültigen 
Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation, sofern die Mindestfrequenz in zwei 
aufeinander folgenden Jahrgangsstufen unterschritten wird. 
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Stadt Nauen 
- Regenbogenschule - Allgemeine Förderschule Nauen 
Schulträger:   Landkreis Havelland     
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Regenbogenschule - Allgemeine Förderschule 
Nauen in den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1. Klasse 0 4 2 4 4 4 4 4 4 

2. Klasse 8 0 9 6 7 7 7 7 7 

3. Klasse 7 13 4 12 10 11 11 11 11 

4. Klasse 11 8 15 4 13 11 12 12 12 

5. Klasse 12 12 7 14 4 13 11 12 12 

6. Klasse 16 13 12 8 15 4 13 11 12 

7. Klasse 33 21 16 13 11 18 7 16 14 

8. Klasse 28 35 24 16 15 13 19 9 18 

9. Klasse 19 26 34 21 14 13 11 17 7 

10. Klasse  18 20 23 35 21 14 12 10 17 

Gesamt 152 152 146 133 114 108 107 108 114 

Klassen 16 16 13 12 9 9 10 10 11 
   *Quelle: amtliche Schulstatistik  
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist 
an der Regenbogenschule - Allgemeine Förderschule N auen nach der vorliegenden 
Prognose im Planungszeitraum gewährleistet.  Voraussetzung ist die Bildung von 
jahrgangsstufenübergreifenden Klassen entsprechend der jeweils gültigen 
Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation, sofern die Mindestfrequenz in zwei 
aufeinander folgenden Jahrgangsstufen unterschritten wird. 
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Stadt Rathenow 
- Allgemeine Förderschule „J. H. Pestalozzi“ Rathenow  
Schulträger:                Landkreis Havelland         
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Allgemeinen Förde rschule „J.H. Pestalozzi“  
Rathenow in den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unt er Berücksichtigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

1. Klasse 6 3 6 7 7 6 5 6 6 

2. Klasse 6 12 9 5 11 11 10 9 10 

3. Klasse 9 10 16 9 8 13 13 12 11 

4. Klasse 14 13 10 17 11 9 15 15 14 

5. Klasse 23 22 17 11 21 15 14 19 19 

6. Klasse 30 23 25 18 12 23 16 15 21 

7. Klasse 42 39 28 27 23 18 28 22 20 

8. Klasse 44 43 38 32 28 25 19 29 23 

9. Klasse 45 44 50 37 34 30 27 21 31 

10. Klasse  43 40 45 47 35 32 28 24 19 

Gesamt 262 249 244 210 190 182 175 172 174 

Klassen 29 27 24 21 17 16 14 15 17 
*Quelle: amtliche Schulstatistik   

 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG – mindestens Einzügigkeit – ist 
an der Allgemeinen Förderschule „J.H. Pestalozzi“ R athenow nach der vorliegenden 
Prognose im Planungszeitraum gewährleistet.  Voraussetzung ist die Bildung von 
jahrgangsstufenübergreifenden Klassen entsprechend der jeweils gültigen 
Verwaltungsvorschrift Unterrichtsorganisation, sofern die Mindestfrequenz in zwei 
aufeinander folgenden Jahrgangsstufen unterschritten wird. 
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FÖRDERSCHULEN 
FÜR 

GEISTIG 
BEHINDERTE 

 
 
 

im 
 
 

Landkreis Havelland 

 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren 2005/2006 
und 2006/2007 vom 1. Februar 2005 

 
Unterrichtsorganisation in Förderschulen, Förderkla ssen und im gemeinsamen 
Unterricht 
 
Frequenzrichtwert:  6 Schüler        Bandbreite:  4  - 8 Schüler 
 
• Die Schule kann entscheiden, die Klassenhöchstfrequenz in Schulen oder Klassen in pädagogisch 

begründeten Fällen um bis zu drei Schülerinnen und Schüler zu überschreiten.  
• In Förderschulen und Förderklassen, in denen die Mindestfrequenz in zwei aufeinander folgenden 

Jahrgangsstufen oder Lernstufen unterschritten wird, kann das staatliche Schulamt auf Antrag der 
Schulleitung die Bildung jahrgangsstufenübergreifender Klassen zulassen. 
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Übersicht über die Förderschulen für geistig Behinderte im Landkreis 
Havelland 

 
 

 

Schulstandort Anzahl 
FS GB *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Stadt Nauen 1 44 49 54 60 61 61 63 63 65 

Stadt Rathenow 1 61 65 63 73 69 67 60 58 55 

GESAMT 2 105 114 117 133 130 128 123 121 120 
*Quelle: amtliche Schulstatistik  
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Stadt Nauen 
- Havellandschule - Förderschule für geistig Behinderte Markee 
Schulträger:  Landkreis Havelland 
Einzugsbereich: Städte Falkensee, Ketzin, Nauen; Gemeinden Brieselang, Dallgow-

Döberitz, Schönwalde-Glien, Wustermark; Amt Friesack 
 
 
Entwicklung der Schülerzahlen der Havellandschule -  Förderschule für geistig 
Behinderte Markee in den Schuljahren 2002/03 bis 20 10/11 unter Berücksichtigung 
des Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonz eption bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 
 
 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Eingangsstufe  0 2 0 4 4 5 5 5 5 

Unterstufe 12 13 8 9 10 10 11 11 11 

Mittelstufe 9 0 10 15 16 17 18 18 18 

Oberstufe 7 16 11 10 10 9 9 9 10 

Werkstufe 16 18 25 22 21 20 20 20 21 

Gesamt 44 49 54 60 61 61 63 63 65 
    *Quelle: amtliche Schulstatistik  
 
 

Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist an 
der Havellandschule – Förderschule für geistig Behi nderte Markee nach der 
vorliegenden Prognose im Planungszeitraum gewährlei stet.  
 
 

Havellandschule 
- Förderschule für geistig Behinderte Markee

44 49 54
60 61 61 63 63 65

0

20

40

60

80

*02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Schuljahr

A
nz

ah
l S

ch
ül

er

 
 
 
 
 
 



 47  

Stadt Rathenow 
- Förderschule für geistig Behinderte „Spektrum“  
Schulträger: Landkreis Havelland 
Einzugsbereich: Städte Premnitz, Rathenow; Gemeinde Milower Land; Ämter  

Nennhausen, Rhinow 
 

Entwicklung der Schülerzahlen der Förderschule für geistig Behinderte „Spektrum“ in 
den Schuljahren 2002/03 bis 2010/11 unter Berücksic htigung des 
Bevölkerungsszenarios der Kreisentwicklungskonzepti on bis 2010 und der 
vorhandenen Kapazitäten 

 

 *02/03 *03/04 *04/05 *05/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Eingangsstufe  2 0 6 6 6 7 6 6 6 

Unterstufe 5 7 0 6 6 7 6 6 6 

Mittelstufe 14 8 6 7 7 8 7 8 7 

Oberstufe 22 15 13 8 7 7 6 6 5 

Werksstufe 18 35 38 46 43 38 35 32 31 

Gesamt 61 65 63 73 69 67 60 58 55 
    *Quelle: amtliche Schulstatistik   
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Einzügigkeit - ist an 
der Förderschule für geistig Behinderte „Spektrum“ nach der vorliegenden Prognose 
im Planungszeitraum gewährleistet.  
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Maßnahmen zur Umsetzung der Schulentwicklungsplanun g 
    
 
1. Grundschule der Gemeinde Dallgow-Döberitz 
 
Die vorhandene Kapazität der Grundschule der Gemeinde Dallgow-Döberitz ist nach der 
vorliegenden Prognose im Planungszeitraum nicht ausreichend. Der Schulträger muss aus 
diesem Grund zusätzliche räumliche Kapazitäten schaffen. Die Gemeindevertretung 
Dallgow-Döberitz hat bereits beschlossen, die Grundschule „Am Wasserturm“ durch 
Errichtung eines Filialstandortes zu erweitern. 
  
 
2. Grundschule der Gemeinde Wustermark 
 
Die vorhandene Kapazität der Grundschule der Gemeinde Wustermark ist nach der 
vorliegenden Prognose im Planungszeitraum nicht ausreichend. Der Schulträger muss aus 
diesem Grund zusätzliche räumliche Kapazitäten schaffen.  
  
 
3. Oberschule der Gemeinde Schönwalde 
 
Der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - mindestens Zweizügigkeit - ist an 
der Oberschule Schönwalde nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum bei 
gleich bleibendem Wahlverhalten der Abgänger der 6. Klassen nicht gewährleistet und der 
Schulträger hat über die Auflösung der Schule zu entscheiden.  
 
 
4. Gesamtschule der Stadt Falkensee 
 
Für die Sekundarstufe II ist der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - 
mindestens 60 Schülerinnen und Schüler - bis in das Jahr 2008/09 gewährleistet. Sollten 
nach der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum keine 11. Klassen gebildet werden 
können, müssen die entsprechenden Schülerinnen und Schüler ihr Wahlverhalten auf 
andere gymnasiale Oberstufen z. B. der Gymnasien ausrichten. Unberührt davon bleibt die 
Möglichkeit, dass die Gesamtschule entsprechend den Regelungen der 
Verwaltungsvorschriften in Kooperation mit dem Gymnasium Falkensee die gymnasiale 
Oberstufe eröffnet.  
 
 
5. Gesamtschule der Stadt Rathenow 
 
Für die Sekundarstufe II ist der geordnete Schulbetrieb gemäß § 103 BbgSchulG - 
mindestens 60 Schülerinnen und Schüler - bis in das Jahr 2007/08 gesichert. Sollten nach 
der vorliegenden Prognose im Planungszeitraum keine 11. Klassen gebildet werden können, 
müssen die entsprechenden Schülerinnen und Schüler ihr Wahlverhalten auf andere 
gymnasiale Oberstufen z. B. der Gymnasien ausrichten. Unberührt davon bleibt die 
Möglichkeit, dass die Gesamtschule entsprechend den Regelungen der 
Verwaltungsvorschriften in Kooperation mit dem Gymnasium Rathenow die gymnasiale 
Oberstufe eröffnet.  
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ANLAGEN 
 
 
 

 
 

zur Schulentwicklungsplanung des Landkreises Havell and 
für die Schuljahre 2006/2007 bis 2010/2011 

 
 

für die Grundschulen, Oberschulen, Gesamtschulen, G ymnasien und 
Förderschulen im Landkreis Havelland in öffentliche r Trägerschaft 
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Übersicht über die Anlagen: 
 
Anlage 1 Verzeichnis der Schulen im Landkreis Havelland 
Anlage 2 § 102 des Gesetzes über die Schulen im Land Brandenburg  
Anlage 3  Auszüge aus der Verwaltungsvorschrift über die Unterrichtsorganisation in 

den Schuljahren 2005/2006 und 2006/2007 vom 1. Februar 2005  
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Anlage 1  
 
Verzeichnis der Schulen im Landkreis Havelland 
 
Grundschulen:  
 
Gemeinde Brieselang 
Robinson-Grundschule                                      ZEEBR@ Grundschule 
Karl-Marx-Straße 17                                 Marie-Curie-Straße 2 
14656 Brieselang                                      14656 Brieselang/OT Zeestow 
 
Gemeinde Dallgow-Döberitz 
Grundschule „Am Wasserturm“ 
Weißdornallee 1 
14624 Dallgow-Döberitz 
 
Stadt Falkensee 
Diesterweg-Grundschule                                            Europaschule am Gutspark 
Adlerstraße 9                                                              Am Gutspark 5     
14612 Falkensee                                                       14612 Falkensee 
 
Geschwister-Scholl-Grundschule                               Erich-Kästner-Grundschule 
An der Lake 25                                                           Salzburger Straße 75 
14612 Falkensee                                                       14612 Falkensee 
 
Lessing-Grundschule 
Waldstraße 27 a 
14612 Falkensee 
 
Gemeinde Paulinenaue 
Grundschule Paulinenaue 
Bahnhofstraße 6 
14641 Paulinenaue 
 
Stadt Ketzin 
Europaschule Ketzin 
Am Mühlenweg 16 
14669 Ketzin 
 
Gemeinde Milower Land 
Grundschule Milow                          Kleine Grundschule Großwudicke 
Forststraße 2 a                                                           Parkstraße 5 
14715 Milower Land/OT Milow                                  14715 Milower Land/OT Großwudicke 
Ganztagsschule offene Form 
 
Stadt Nauen 
Grundschule am Lindenplatz                                     Käthe-Kollwitz-Grundschule 
Berliner Straße 16                                 Martin-Luther-Platz 2 
14641 Nauen                                                             14641 Nauen 
 Verlässliche Halbtagsgrundschule 
Amt Nennhausen 
Grundschule „Friedrich de la Motte Fouqué“ 
Fontanestraße 2 
14715 Nennhausen 
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Stadt Premnitz 
Grundschule am Dachsberg                                    Grundschule Geschwister Scholl 
Karl-Marx-Straße 15                                                 Hauptstraße 24 
14727 Premnitz                                                        14727 Premnitz 
 
Stadt Rathenow 
Grundschule „Friedrich Ludwig Jahn“                      Grundschule „Geschwister Scholl“ 
Fr.-Ebert-Ring 107                                                   Geschwister-Scholl-Straße 7 a 
14712 Rathenow                                                      14712 Rathenow 
 
Grundschule „Am Weinberg“                                   Grundschule Rathenow-West 
Schulplatz 3                                                             Pfarrer-Fröhlich-Straße 9 
14712 Rathenow                                                     14712 Rathenow 
 
Amt Rhinow 
Grundschule „Otto Lilienthal“                                   Kleine Grundschule Hohennauen 
Lindenstraße 1 a                                                      Pareyer Straße 3 a 
14728 Rhinow                                                         14715 Seeblick/OT Hohennauen 
 
Gemeinde Schönwalde-Glien 
Grundschule Schönwalde                                       Grundschule Perwenitz   
Sachsenweg 24                                                       Turmstraße 
14621 Schönwalde-Glien/OT Schönwalde             14621 Schönwalde-Glien/OT Perwenitz                               
 
Gemeinde Wustermark 
Grundschule Wustermark 
Hamburger Straße 8 
14641 Wustermark 
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Oberschulen:  
 
Gemeinde Brieselang 
Oberschule Brieselang 
Schulplatz 5 
14656 Brieselang 
Ganztagsschule offene Form 
 
Stadt Falkensee 
Erich-Weinert-Oberschule                                          Friedrich-Engels-Oberschule        
Poetenweg 30                                                            Rathenaustraße 35/37 
14612 Falkensee                                                       14612 Falkensee 
Ganztagsschule voll gebundene Form 
 
Amt Friesack 
Oberschule Kooperationsschule Friesack 
Oberschule, Grundschulteil und Förderklassen 
Sonnenweg 6 
14662 Friesack 
Ganztagsschule voll gebundene Form (Oberschule) 
 
Stadt Ketzin 
Oberschule „Theodor Fontane“ 
A.-Diesterweg-Straße 1 
14669 Ketzin 
 
Stadt Nauen 
Dr. Georg Graf von Arco-Oberschule 
Kreuztaler Straße 3 
14641 Nauen 
Ganztagsschule voll gebundene Form – sportorientier t - 
 
Stadt Premnitz 
Oberschule Premnitz 
Bergstraße 15 
14727 Premnitz 
Ganztagsschule 
 
Stadt Rathenow 
Oberschule Rathenow 
Schulplatz 3 
14712 Rathenow 
 
Gemeinde Schönwalde-Glien 
Oberschule Schönwalde 
Sachsenweg 24 
14621 Schönwalde-Glien/OT Schönwalde 
 
Gemeinde Wustermark 
Oberschule Elstal 
Schulstraße 16 
14641 Wustermark/OT Elstal 
Ganztagsschule offene Form 
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Gesamtschulen:  
 
Stadt Falkensee 
Gesamtschule „Immanuel Kant“ 
Kantstraße 17 
14612 Falkensee 
 
Stadt Rathenow 
Gesamtschule „Bruno H. Bürgel“ 
Bruno-Baum-Ring 26 
14712 Rathenow 
Ganztagsschule voll gebundene Form 
 
Gymnasien:  
 
Gemeinde Dallgow-Döberitz 
Marie-Curie-Gymnasium Dallgow-Döberitz 
Marie-Curie-Straße 1 
14624 Dallgow-Döberitz 
 
Stadt Falkensee 
Lise-Meitner-Gymnasium 
Ruppiner Straße 19 
14612 Falkensee 
 
Stadt Nauen 
Goethe-Gymnasium 
Parkstraße 7 
14641 Nauen 
 
Stadt Premnitz 
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium 
Mühlenweg 1 
14727 Premnitz 
 
Stadt Rathenow 
Gymnasium „Friedrich Ludwig Jahn“                          Gymnasium „J. H. A. Duncker“ 
Jahnstraße 33                                                             Schleusenstraße 9-10 
14712 Rathenow                                                        14712 Rathenow 
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Allgemeine Förderschulen:  
 
Stadt Falkensee 
Allgemeine Förderschule „Am Akazienhof“ Falkensee 
Poststraße 15 
14612 Falkensee 
Ganztagsschule 
 
Stadt Nauen 
Regenbogenschule - Allgemeine Förderschule Nauen 
Berliner Straße 29 
14641 Nauen 
 
Stadt Rathenow 
Allgemeine Förderschule „J. H. Pestalozzi“ Rathenow 
Baustraße 5 
14712 Rathenow 
 
 
Förderschulen für geistig Behinderte:  
 
Stadt Nauen 
Havellandschule - Förderschule für geistig Behinderte Markee 
An den Neubauten 5 b 
14641 Nauen/OT Markee 
Ganztagsschule 
 
Stadt Rathenow 
Förderschule für geistig Behinderte „Spektrum“ 
Große Hagenstraße 3 b 
14712 Rathenow 
Ganztagsschule 
 
 
 
nachrichtlich:  
 
Stadt Nauen 
 
Freies Gymnasium Nauen gGmbH 
Zu den Luchbergen 29 
14641 Nauen 
Ganztagsschule 
 
Kreativitätsgrundschule 
Zu den Luchbergen 23 
14641 Nauen 
Ganztagsschule 
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Anlage 2  
 

§ 102 

Schulentwicklungsplanung  

(1) Die Schulentwicklungsplanung soll die planerische Grundlage für ein möglichst wohnungsnahes 
und alle Bildungsgänge umfassendes Schulangebot und den Planungsrahmen für einen 
zweckentsprechenden Schulbau schaffen. In allen Landesteilen soll ein gleichwertiges und regional 
ausgewogenes Angebot schulischer Bildungsgänge vorhanden sein. Die Ziele der Raumordnung und 
der Landesplanung sind insbesondere bei der Zuordnung der Schulangebote zur zentralörtlichen 
Gliederung des Landes zu beachten. 

(2) In der Schulentwicklungsplanung wird der gegenwärtige und künftige Schulbedarf ausgewiesen. 
Die Schulentwicklungsplanung berücksichtigt, welche Bildungsgänge gegenwärtig an welchen 
Standorten vorhanden sind oder zukünftig angeboten werden. Für jede Schule wird das 
Einzugsgebiet aufgrund des Schüleraufkommens, des Schulwahlverhaltens und der örtlichen 
Verkehrsverhältnisse genannt. Schulen in freier Trägerschaft sind bei der Prognose des Schulbedarfs 
zu berücksichtigen. Schulen in freier Trägerschaft können in den Schulentwicklungsplan einbezogen 
werden, soweit ihre Träger das Einverständnis erklären. Schulentwicklungspläne müssen die 
Maßnahmen zu ihrer Umsetzung unter Angabe der Rangfolge und zeitlichen Reihenfolge ihrer 
Verwirklichung enthalten. 

(3) Der Schulentwicklungsplan soll für einen Zeitraum von fünf Jahren (Planungszeitraum), erstmalig 
mit dem Stichtag 1. August 1997 für die voraussichtliche Entwicklung bis zum 31. Juli 2002, auf der 
Basis der jüngsten Schulstatistik aufgestellt und beschlossen werden. Schulentwicklungspläne sind 
rechtzeitig vor Ablauf des Planungszeitraums fortzuschreiben. Die Schulentwicklungspläne sind auch 
innerhalb des Planungszeitraums fortzuschreiben, soweit es erforderlich wird, insbesondere bei einer 
Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Grundlagen (Planungsgrundlagen). 

(4) Die Landkreise und die kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe der Schulentwicklungsplanung als 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe wahr. Mit den kreisangehörigen Schulträgern ist Benehmen 
herzustellen. Gemeinden, Ämter und Schulverbände können einen Schulentwicklungsplan für die von 
ihnen getragenen oder geplanten Schulen aufstellen. Sie haben mit dem Landkreis Benehmen 
herzustellen. Hat das Bildungsangebot eine über das Gebiet des Trägers der 
Schulentwicklungsplanung hinausgehende Bedeutung, ist über die Schulentwicklungsplanung mit den 
betroffenen Trägern der Schulentwicklungsplanung, auch in anderen Ländern, Benehmen 
herzustellen. 

(5) Schulentwicklungspläne und ihre Fortschreibung bedürfen für ihre Wirksamkeit der Genehmigung 
durch das für Schule zuständige Ministerium. Die Genehmigung kann auch für Teilbereiche und mit 
Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie berücksichtigt die Ziele der Landesentwicklungsplanung und 
die Finanzierbarkeit der schulischen Angebote. Die Genehmigung kann versagt werden, wenn ein 
Schulentwicklungsplan mit einer zweckmäßigen Schulorganisation oder mit einer ordnungsgemäßen 
Gestaltung des Unterrichts nicht vereinbar ist. Wird der erforderliche Schulentwicklungsplan nicht 
oder im Widerspruch zu einem anderen Schulentwicklungsplan aufgestellt, kann das für Schule 
zuständige Ministerium im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde die Verpflichtung zu 
einer bestimmten Schulentwicklungsplanung verbindlich feststellen, soweit und solange dafür ein 
Bedürfnis besteht. 

 
Quelle: Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Schulgesetz-BbgSchulG)  
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Anlage 3 
 

Auszug aus den 
Verwaltungsvorschriften  

über die Unterrichtsorganisation in den Schuljahren  2005/2006 und 2006/2007 
(VV-Unterrichtsorganisation 2005/2006 und 2006/2007 ) 

 
Vom 1. Februar 2005 

 
Auf Grund der §§ 103 und 109 des Brandenburgischen Schulgesetzes vom 12. April 1996 (GVBl. I S. 
102) in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. August 2002 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 16. Dezember 2004 (GVBl. I S. 462), bestimmt der Minister für Bildung, Jugend und 
Sport: 

1. Grundsätze 

(1) Diese Verwaltungsvorschriften gelten für die Unterrichtsorganisation der Schulen in öffentlicher 
Trägerschaft. Sie sind Planungsgrundlage für die staatlichen Schulämter und Orientierungshilfe für 
die Schulen bei der Organisation des Unterrichts. Sie regeln nicht die konkrete Form der Organisation 
von Klassen und Schulen und begründen weder der Form noch dem Umfang nach Ansprüche auf 
eine bestimmte Unterrichtsorganisation. 

(2) Alle an der Unterrichtsorganisation Beteiligten sind verpflichtet, die Festlegungen dieser 
Verwaltungsvorschriften zu beachten, die Ermessensspielräume verantwortungsvoll zu nutzen und 
auf einen effektiven Personaleinsatz insbesondere bei der Klassenbildung hinzuwirken. 

(3) Die Verwaltungsvorschriften sind im Rahmen der den staatlichen Schulämtern für ihren 
Zuständigkeitsbereich insgesamt zugewiesenen Stellen (Vollzeitlehrkräfteeinheiten - VZE) 
umzusetzen. Dabei sind insbesondere die in der pauschalen VZE-Zuweisung an die staatlichen 
Schulämter dargestellten Maßnahmen nach den fachlichen Erfordernissen auszustatten. 

(4) Die Ausstattung der Schulen erfolgt durch die staatlichen Schulämter in VZE oder Lehrer-
wochenstunden (LWS) gemäß geltenden Vorschriften und nachstehenden Bestimmungen sowie 
unter Berücksichtigung der konkreten Schulsituation.  

(5) Die staatlichen Schulämter können im Einzelfall im Rahmen ihrer VZE-Zuweisung und auf 
begründeten Antrag der Schule von den Bestimmungen dieser Verwaltungsvorschriften abweichen. 

2. VZE-Zuweisung 

… 

3. Allgemeine Regelungen für die Verwendung von VZE   

… 

4. Grundsätze für die Klassenneubildung  

(1) Klassen werden auf der Grundlage von Frequenzrichtwerten und Bandbreiten in der Regel als 
Jahrgangsklassen gebildet. 

(2) Unterschreitungen des jeweiligen Frequenzrichtwertes müssen durch die Schulleitung dem 
staatlichen Schulamt gegenüber begründet und von diesem insbesondere unter sorgfältiger 
Abwägung und Berücksichtigung schulentwicklungsplanerischer und stellenwirtschaftlicher Belange 
genehmigt werden. 

(3) Auf die Bandbreitenwerte werden grundsätzlich nur Schülerinnen und Schüler angerechnet, die im 
Land Brandenburg schulpflichtig sind. Abweichend davon werden an den Standorten der anerkannten 
deutsch-polnischen Schulprojekte Schülerinnen und Schüler mit einer polnischen Staatsangehörigkeit 
auf die Bandbreitenwerte der Sekundarstufe I sowie auf die erforderlichen Mindestschülerzahlen 
gemäß Nummer 8 Abs. 2 für die Errichtung der Jahrgangsstufe 11 angerechnet. Die angerechneten 
Schülerinnen und Schüler mit einer polnischen Staatsangehörigkeit dürfen 27 Schülerinnen und 
Schüler der jeweiligen Jahrgangsstufe nicht überschreiten. An den Spezialschulen Sport werden 
Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Bundesgebiet ebenfalls angerechnet. 
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(4) Die Bandbreite bezeichnet die mögliche Schülerzahl für die Klassenbildung und wird durch den 
oberen und den unteren Wert bestimmt. Abweichungen können auf Antrag der Schulleitung nach 
Anhörung der Schulkonferenz nur in besonderen Ausnahmefällen zugelassen werden. 

a. Der untere Wert darf geringfügig unterschritten werden, wenn der Schulbesuch in zumutbarer 
Entfernung nicht gewährleistet ist oder wenn die Jahrgangsbreiten nur vorübergehend klein 
sind. Die Unterschreitung darf nicht in Parallelklassen und nicht in mehr als zwei 
Jahrgangsstufen erfolgen. Die Genehmigung erteilt das staatliche Schulamt.  

b. Der obere Wert darf überschritten werden, wenn hierfür ein besonderes Bedürfnis besteht, 
die sächlichen Voraussetzungen vorhanden sind und nichts anderes bestimmt ist. Die 
Genehmigung erteilt das staatliche Schulamt.  

(5) Die Bestimmungen für die Bildung jahrgangsstufenbezogener Klassen gelten in gleicher Weise für 
jahrgangsstufenübergreifende Klassen. 

(6) Bei der Bildung von Klassen mit gemeinsamem Unterricht ist gemäß § 19 Abs. 4 der 
Sonderpädagogik-Verordnung zu verfahren. 

5. Bemessungsgrundlagen 

… 

6. Unterrichtsorganisation in Grundschulen  

(1) In der Grundschule und Grundschulteilen zusammengefasster Schulen betragen der 
Frequenzrichtwert 25 und die Bandbreite 15 bis 28 Schülerinnen und Schüler. Überschreitungen der 
Bandbreite bis zu 30 Schülerinnen und Schüler sind nach Anhörung der Schulkonferenz gemäß 
Nummer 4 Abs. 3 möglich. 

(2) Die Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 1 bedarf abweichend von Nummer 4 Abs. 4 
Buchstabe a unterhalb von 20 Schülerinnen und Schülern der Genehmigung des staatlichen 
Schulamtes. Die Fortführung von Klassen in den Jahrgangsstufen 2 bis 6 unterhalb von 20 
Schülerinnen und Schülern kann vom staatlichen Schulamt genehmigt werden. Veränderungen bei 
der Klassenbildung sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufen 3 und 5 erfolgen. 

(3) An Schulen, in denen der untere Wert der Bandbreite für die Klassenfrequenz in zwei aufein-
anderfolgenden Jahrgängen unterschritten wird, kann das staatliche Schulamt auf Antrag der 
Schulleitung die Bildung jahrgangsübergreifender Klassen zulassen und diese gemäß Nummer 1 
Abs. 5 ausstatten. 

(4) An genehmigten Kleinen Grundschulen ist die Bildung einer Klasse unterhalb des unteren Wertes 
der Bandbreite für die Klassenfrequenz zulässig, wenn mit dem im Folgejahr aufzunehmenden oder 
vorhandenen Schülerjahrgang eine jahrgangsübergreifende Klasse gebildet wird. Für diese 
jahrgangsübergreifenden Klassen werden zusätzlich 40 Prozent der Bemessungsgrundlage gemäß 
Nummer 5 Abs. 2 und 3 für Teilungsunterricht bereitgestellt. 

(5) Klassen, die nach dem Modell der flexiblen Eingangsphase arbeiten, erhalten für 
Teilungsunterricht mindestens 5, aber höchstens 8 LWS je Klasse. Für die sonderpädagogische 
Begleitung sind je Klasse 5 LWS einzusetzen. 

(6) Das staatliche Schulamt kann auf Antrag von Schulen mit einem besonderen pädagogischen 
Konzept zur Unterrichtsorganisation gemäß § 3 Abs. 4 Nr. 3 der Grundschulverordnung die Bildung 
jahrgangsübergreifender Klassen zulassen. Diese Klassen können gemäß Nummer 1 Abs. 5 aus-
gestattet werden.  

(7) Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler mit Teilleistungsstörungen sind im Rahmen der 
zur Verfügung stehenden Förder- und Teilungsstunden durchzuführen. 

(8) Zusätzlicher Förderunterricht zur Überwindung von Leistungsdefiziten in kleinen Schülergruppen 
kann durch die Schulleitung nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden LWS eingerichtet werden. 
Die Förderstunden sollten vorrangig für die Jahrgangsstufen 1 und 2 verwendet werden. 
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(9) Mit Ausnahme der Bestimmungen in Absatz 4 und 5 können Klassen nach Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Mittel im Unterricht geteilt werden, wenn der Frequenzrichtwert gemäß Absatz 
1 überschritten wird und zwingende schulorganisatorische Gründe, insbesondere unzureichende 
Größe der Unterrichtsräume, vorliegen. Unterhalb einer Klassenfrequenz von 22 werden Klassen 
nicht geteilt.  

(10) Schulen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden LWS zusätzlichen Wahlunterricht 
einrichten. 

(11) Den Schulen werden LWS zur Bildung von nach Fähigkeiten, Leistungen und Neigungen 
differenzierten Lerngruppen in den Jahrgangsstufen 5 und 6 zur Verfügung gestellt. Es sind hier je 
Klasse drei bis fünf LWS einzusetzen. 

(12) Genehmigte verlässliche Halbtagsgrundschulen erhalten pro Zug eine zusätzliche 
Stundenausstattung von 16 LWS und bis zu 5.000,- € für Honorarverträge (Halbtagszuschlag). Die 
Mittel sind im Rahmen des genehmigten schulischen Ganztagskonzepts für ergänzende Angebote 
nach Maßgabe der VV-Honorare zu verwenden. Ganztagsangebote in offener Form können pro Zug 
bis zu 5.000.- € für Honorarverträge und pro Schule 3 LWS für die Planung und die organisatorische 
Abstimmung mit den Kooperationspartnern erhalten.  

7. Unterrichtsorganisation in Schulen der Sekundars tufe I  

(1) In der Sekundarstufe I betragen der Frequenzrichtwert 27 und die Bandbreite 20 bis 28 
Schülerinnen und Schüler. Veränderungen sollen nach Möglichkeit nur zu Beginn der Jahrgangsstufe 
9 bzw. 10 vorgenommen werden. Überschreitungen der Bandbreite bis zu 30 Schülerinnen und 
Schülern sind nach Anhörung der Schulkonferenz gemäß Nummer 4 Abs. 4 möglich. § 103 Abs. 4 
Satz 1 des Brandenburgischen Schulgesetzes bleibt unberührt. Abweichend von den obengenannten 
Regelungen betragen der Frequenzrichtwert an den Spezialschulen Sport 24 und die Bandbreite 17 
bis 28 Schülerinnen und Schüler. An Oberschulen darf der untere Wert der Bandbreite in einzelnen 
Klassen unterschritten werden, soweit innerhalb einer Jahrgangsstufe im rechnerischen Durchschnitt 
aller Klassen die Bandbreite eingehalten wird. Die Einrichtung von Klassen in der Jahrgangsstufe 7 
an zweizügigen Gymnasien unterhalb des Frequenzrichtwertes bedar f der Genehmigung des 
staatlichen Schulamtes . Dabei ist insbesondere zu prüfen, ob der Erhalt der gymnasialen Oberstufe 
mittelfristig gesichert ist.  

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen an Oberschulen in Grundzentren und an Gesamtschulen mit 
gymnasialer Oberstufe zwei Klassen mit insgesamt mindestens 30 Schülerinnen und Schülern 
eingerichtet und fortgeführt werden, wenn die Oberschule bzw. die Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe die einzige Schule mit einer Sekundarstufe I in dem Gebiet des Grundzentrums ist.  

(3) Für den Wahlpflichtunterricht ab Jahrgangsstufe 7 an Oberschulen und Gesamtschulen mit 
gymnasialer Oberstufe und für den Schwerpunktunterricht ab Jahrgangsstufe 9 an Oberschulen, 
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe und Gymnasien sollen die Schulen pro Klasse zusätzliche 
LWS im Umfang von 50 Prozent der Wahlpflichtstunden oder der Stunden für den 
Schwerpunktunterricht gemäß Stundentafel erhalten. Bei Klassen mit erheblicher Unterschreitung des 
Frequenzrichtwertes gemäß Nummer 7 Abs. 1 ist die Zahl der innerhalb der Jahrgangsstufe zu 
bildenden Wahlpflichtkurse auf die Zahl der vorhandenen Klassen zu begrenzen. Im neu 
beginnenden Wahlpflichtunterricht der Jahrgangsstufen 7 und 9 gilt 12 als Richtwert für die 
Kursfrequenz. Unterschreitungen können vom staatlichen Schulamt genehmigt werden. 

(4) Für den leistungsdifferenzierten Unterricht an Oberschulen sollen je Klasse eingesetzt werden: 

a) für die Jahrgangsstufen 7 und 8  insgesamt acht LWS,  

b) für die Jahrgangsstufen 9 und 10  insgesamt zwölf LWS.  

Für den leistungsdifferenzierten Unterricht an Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe sollen je 
Klasse eingesetzt werden: 

a) für die Jahrgangsstufen 7 und 8  insgesamt zehn LWS,  

b) für die Jahrgangsstufen 9 und 10  insgesamt 13 LWS.  
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Bei Klassen mit erheblicher Unterschreitung des Frequenzrichtwertes gemäß Absatz 1 ist die Zahl der 
innerhalb des Jahrganges zu bildenden Fachleistungskurse auf die Zahl der vorhandenen Klassen zu 
begrenzen.  

(5) Für zeitlich begrenzten Förderunterricht zur Überwindung von besonderen Leistungsdefiziten in 
kleinen Lerngruppen kann die Schule zusätzliche LWS einsetzen. Die Oberschulen und 
Gesamtschulen mit gymnasialer Oberstufe können auf begründeten Antrag dafür vom staatlichen 
Schulamt im Rahmen der Zuweisung mit zusätzlichen LWS ausgestattet werden. 

(6) Klassen können im Unterricht geteilt werden, wenn der Frequenzrichtwert gemäß Absatz 1 
überschritten wird, besonderer pädagogischer Bedarf besteht oder zwingende schulorganisatorische 
Gründe - insbesondere unzureichende Größe der Unterrichtsräume - vorliegen. Wird der obere Wert 
der Bandbreite gemäß Absatz 1 überschritten, soll Teilungsunterricht ermöglicht werden. Klassen 
unter 25 Schülerinnen und Schülern werden nicht geteilt. 

(7) Die Schulen können nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Mittel mit zusätzlichen LWS für 
den Wahlunterricht ausgestattet werden. 

(8) Ganztagsschulen erhalten unter Vorbehalt der haushaltsmäßigen Absicherung jährlich einen 
Ganztagszuschlag von 20 Prozent auf die Bemessungsgrundlage nach Nummer 5 Abs. 2. Die 
Bemessungsgrundlage errechnet sich aus der Anzahl der an den Ganztagsangeboten beteiligten 
Jahrgangsstufen und Züge. 

(9) Schulen mit genehmigten Ganztagsangeboten in offener Form erhalten jährlich einen 
Ganztagszuschlag, der sich an der Zahl der am offenen Ganztagsangebot teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler orientiert. Die Berechnung des Zuschlages für die jeweilige Einzelschule 
erfolgt auf der Basis einer Pro-Kopf-Bemessung von 0,12 LWS je teilnehmender/n Schüler/in sowie 
eines Koordinationszuschlages von 3 LWS pro Schule. Die Grundausstattung beträgt bei einer 
zweizügigen Schule mit 8 Klassen bei einer Mindestteilnahme von 40 Prozent 0,5 VZE (13 LWS); 
eine detaillierte Tabelle ist als Anlage 2 beigefügt. 

(10) An genehmigten Schulen gemäß Absatz 8 und 9 können auf Beschluss der Schulleitung unter 
Würdigung der von der Konferenz der Lehrkräfte entschiedenen Grundsätze aus dem 
Ganztagszuschlag bis zu drei Stunden für die konzeptionelle Arbeit sowie die Koordination und 
Organisation des Ganztagsangebotes als Anrechnungsstunden für Lehrkräfte genutzt werden.  

8. Unterrichtsorganisation in der gymnasialen Obers tufe  

(1) Zur Absicherung eines der Gymnasiale Oberstufe - Verordnung (GOSTV) entsprechenden 
qualifizierten Kursangebotes ist es erforderlich, dass mindestens das Fach Deutsch, drei 
Fremdsprachen (davon eine neu einsetzende in der Einführungsphase), zwei musisch-künstlerische 
Fächer, das Fach Geschichte, zwei weitere Fächer des Aufgabenfeldes II, das Fach Mathematik, drei 
naturwissenschaftlich-technische Fächer und das Fach Sport von den Schülerinnen und Schülern als 
Grundkursfach belegt werden können. 

Als Leistungskursfächer müssen mindestens Deutsch, eine Fremdsprache, ein Fach des 
Aufgabenfeldes II, Mathematik und eine Naturwissenschaft angeboten werden können. Das 
Kursangebot muss so angelegt sein, dass die Kontinuität in abiturrelevanten Fächern bis zum Ende 
der Qualifikationsphase gesichert ist. 

(2) Die erforderliche Mindestschülerzahl für die Einrichtung der Jahrgangsstufe 11 am letzten 
Schultag vor den großen Ferien beträgt 60 Schülerinnen und Schüler mit Berechtigung zum Besuch 
der gymnasialen Oberstufe. Das Vorhandensein der Berechtigung ist zu prüfen. Die Klassenbildung 
kann endgültig erfolgen, wenn in der Vorbereitungswoche des Schuljahres die Schülerzahl 
mindestens 50 beträgt. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern sind rechtzeitig 
vor dem ersten Unterrichtstag des neuen Schuljahres durch die Schule über die zu erwartende 
Entscheidung zu informieren. 

Abweichend von Satz 1 kann eine Schule auch dann eine Jahrgangsstufe 11 einrichten, wenn sie 
gemeinsam mit einer anderen Schule mit gymnasialer Oberstufe in der Jahrgangsstufe 11 eine 
Schülerzahl von mindestens 75 erreicht und ein koordiniertes Kursangebot vorliegt, das den 
Schülerinnen und Schülern beider Schulen offen steht und in der Qualifikationsphase fortgeführt 
werden kann. Jede der an der Kooperation beteiligten gymnasialen Oberstufen muss am 1. August 
mindestens 25 Schülerinnen und Schüler in der Jahrgangsstufe 11 haben. Die Genehmigung der 
Kooperation erfolgt gemäß Nummer 3 GOSTV durch das staatliche Schulamt. 
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Abweichend von Satz 1 kann an den Spezialschulen Sport auch dann eine Jahrgangsstufe 11 
eingerichtet werden, wenn am letzten Schultag vor den großen Ferien eine Anzahl von mindestens 50 
Schülerinnen und Schülern mit Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe erreicht ist. Die 
Klassenbildung kann endgültig erfolgen, wenn in der Vorbereitungswoche des Schuljahres die 
Schülerzahl mindestens 40 beträgt. 

(3) GOST an Gesamtschulen, Gymnasien und Oberstufenzentren erhalten auf der Grundlage der 
Schülerzahl in den Jahrgangsstufen 11 bis 13 eine pauschale Zuweisung, mit der der gesamte 
Unterricht, die Vertretungsreserve sowie freiwillige Unterrichtsveranstaltungen gemäß der GOSTV 
abzudecken sind.  

Als Berechnungsgrundlage gilt, dass bei einer Schülerzahl  

a. bis 180 je Schülerin oder Schüler 1,8 LWS,  
b. ab 181 bis 360 je Schülerin oder Schüler weitere 1,75 LWS,  
c. ab 361 je Schülerin oder Schüler weitere 1,65 LWS  

zugewiesen werden. 

(4) Die GOST an Förderschulen werden gemäß Nummer 11 Abs. 1 ausgestattet.  

(5) Kooperieren Schulen durch Bildung gemeinsamer Kurse in der GOST, kann das zuständige 
staatliche Schulamt im Benehmen mit den Schulleiterinnen oder Schulleitern der beteiligten Schulen 
die pauschalen Zuweisungen für die Schulen untereinander ausgleichen.  

9. Unterrichtsorganisation in Einrichtungen des Zwe iten Bildungsweges 

… 

10. Unterrichtsorganisation an Oberstufenzentren 

… 

11. Unterrichtsorganisation in Förderschulen, Förde rklassen und im gemeinsamen Unterricht 

(1) Allgemeine Förderschulen und Förderschulen für Sprachauffällige, Erziehungshilfe, 
Körperbehinderte, Seh- und Hörgeschädigte oder geistig Behinderte sowie Schulen mit 
Förderklassen oder mit gemeinsamem Unterricht erhalten LWS pauschal zugewiesen. Damit ist der 
gesamte Unterricht gemäß der Sonderpädagogik-Verordnung einschließlich des Förder-, Teilungs- 
und Wahlunterrichts auszustatten. Für die pauschale Zuweisung gelten je Schülerin oder Schüler 
folgende Messzahlen: 

a)  für Lernbehinderte und Sprachauffällige 
in den Jahrgangsstufen 1 - 6 
in den Jahrgangsstufen 7 - 10 

 
bis zu 2,6 LWS 
bis zu 3,0 LWS 

b)  für Körperbehinderte  bis zu 4,75 LWS  

c)  für Verhaltensauffällige, Seh- oder Hörgeschädigte  bis zu 3,0 LWS  

d)  für Blinde, Gehörlose  bis zu 7,5 LWS  

e)  für geistig Behinderte  bis zu 7,5 LWS.  

Für 20 Schülerinnen und Schüler mit einer geistigen Behinderung oder einer Körperbehinderung und 
für 40 Schülerinnen und Schüler mit einer Seh- oder Hörschädigung steht jeweils eine Fachkraft des 
sonstigen pädagogischen Personals gemäß § 68 Abs. 1 Satz 2 des Brandenburgischen 
Schulgesetzes zur Verfügung. In Klassen mit gemeinsamen Unterricht kann neben den Lehrkräften 
sonstiges pädagogisches Personal gemäß Satz 4 mit bis zu 10 Wochenstunden eingesetzt werden. 
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(2) An Förderschulen gelten für die Klassenfrequenz folgende Richtwerte und Bandbreiten:  

  Frequenzrichtwert für 
die Klassenbildung 
(Schüler)  

Bandbreiten für die 
Fortführung bestehender 
Klassen (Schüler)  

a)  Allgemeine Förderschulen:  elf  acht bis vierzehn,  

b)  Förderschulen für Sprachauffällige, 
Erziehungshilfe, Hörgeschädigte, 
Körperbehinderte und Sehgeschädigte:  

 
neun  

 
sechs bis zwölf,  

c)  Förderschulen für geistig Behinderte:  sechs  vier bis acht.  

(3) In Förderschulen und Förderklassen, in denen die Mindestfrequenz in zwei aufeinander folgenden 
Jahrgangsstufen oder Lernstufen unterschritten wird, kann das staatliche Schulamt auf Antrag der 
Schulleitung die Bildung jahrgangsstufenübergreifender Klassen zulassen. Die Schule kann 
entscheiden, die Klassenhöchstfrequenz in Schulen oder Klassen nach Satz 1 in pädagogisch 
begründeten Fällen um bis zu drei Schülerinnen und Schüler zu überschreiten. 

12. In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten  

Diese Verwaltungsvorschriften treten am 1. August 2005 in Kraft. Die Bestimmungen zur 
Unterrichtsorganisation sind für die Schuljahre 2005/06 und 2006/07anzuwenden. Sie treten am 31. 
Juli 2007 außer Kraft.  

Potsdam, 1. Februar 2005 

  

Der Minister  
für Bildung, Jugend und Sport 

 

Holger Rupprecht 

 
 

 
 
 
 
 


